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Landgerlcht Bonn

IM NAMEN DES VOLKES

Urtetl

In dom Rechtsetreit

der EURO'2000 Autovernietung GmbH, v.d.i.GF
Rudoff Bayer qnd Frank Dung, Slegburger Str. 37-3 g,[g2zgBonn,

ProzessbeVoltmächtigte :

Verktlndet am 1g.07.201 1

Kittlaus
JuBflzbeschäftlgte
sls Uftundsbeamtin der Geschäfreslelle

Klägerin,

, Rechtsanwälte Wennl4g & Brix,
Hochkrouzalloe 1, 53175 Bonn.

g e g e n

Prozessbevollmgchti gte :

hat die 1. Zivilkamnrer des Landgerichts Bonn
auf die rnündliche Verhandlung vom 27.A8.2O11
durch dib Richterin Neltes atb Einzelrichterin

f{,tr Recht erkannt

1 .

Die Beklagte wird verrjrtoilt, an die Klägerin
Prozentpunkten tlber dem Basiezinesatz

aue717,OG € seit dem 1 3.OT.2A1O,

Beklagte,

5332,68 € nebst Zinsen in Höhe von s
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aus 197,7G € seit dem 24.09 .ZO1O, 
- 2 -

aus 159,20 € seit dem 27.10.2A10,

aus 1612,61 € seit  dem 18. 11.2010,

aus 1.026,82 € seit  dem 1g.1 1.2010,

aus 501,58 € se i t  dem 19.1 1.2010,

aus 284,78 € eeit dem 1 1,A1.2010,

aus 832,80 eeit dem 2g.01 .2011

sowle 71'3'40 € nebet Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten (lber dem Basiszinssatz
aus 288,90 € seit dem 01 .02-2011 und aus 424,50 € eeit dom 15.02.1011 zu zahlen.

lm ÜOrigen wird die Klago abgewlesen.

2.

Die Koöten des Rechtsstreits trägt die Bektagte.

3.

P.003I013

Das 'urtsil 
isi vorläufig vollstreckbar gegen sicherheitsleistung in Höhe von.des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

1 1 0  %

T.qtbeetEn*,

Die Klägerin, die in Bonn eine gewerbllche Autoverrnietung betreibt und [iber eine
Erlaubnis deE obeilandosgerichts Köln zum geschäftsmäßigen Enryerb von
Forderungen zum Zwecke der Einziehung beeitzt, macht gegenober der beklagten
Haftpflichfuersicherung Schadensersatz in Form der Erstattung resgicner
Mietwagenkostsn aus abgetretenem Recht geltend. Der Klage liegen acht
Verkehrsunfälle zwischsn dem gt.05.2010 und dem 17.12.201,0 im Bezirk des
Landgerichts Bonn zugrunde, ftlr welche die Beklagte als Haftpflichtversicherer der
Unfallgegner dern Grunde nach voll einstandspflichüg iet. Zur übqrbrückung der
unfallbedingten Auefallzelten mieteten die Geschädigton bel der Klägerin ein
(klassennledrigeres) Ersatzfahrzeug an und traten lhre Ersatzansprüche gegen dle



z3tsTtzol l t3:46 frN0

Beklagte sn diese ab. Dies geschah i" 
"10rrc 

Fällon am unfslltag setbst oder den'darauffolgenden'drei 
ragen; in den schadensfäflen 3 (Bl. s7 bls so GA) und ,T (Bl.

27 bis 30 GA) erfolgte die Anmietung erst einige wochen später. Hinsichflich der
unfall'und Anmietdaten sowie der welteren Einzelheiten zu den schqdensfällon wird
auf deö vortrag der Klägerin im schriftsatz vom 0g.02.2p11 (Bl. 38-49) nebst
eugehörigen Anlegen verwiesen,

Die Klägerin übersandts der Beklagten in allon acht schadensfäflen Rechnupgen,
welche die Beklagte nur teilweise beglich. weiterhin mahnte sie die jewoile nicht
geleisteten Beträgo uhter Nachfristsetzung an. Die Klägorin begehrt nunmehr die
Zahlung des restlichen Mietzinses, welche sich nech Klageerwelterung vom
08.02,2011 (Br. 37 GA) auf insgesamt s4B0,g0 € nebst Zinsen beräuft.

Di9 Klägerin vertritt die Rechtsauffassung, dass ihr 
' 

weitorgehende
Zahlungsansprtiche auf Grundlage doe schwacke-Automietpreisptegele 200szuzugllch eines pauschaten Aufschlags ftrr unfallspezifische Mehrleistungen und derErsatz weiterer Nebenkosten zuetlinden.'Hierbei macht sie nicht in allen Fällen dieursprünglichen Rechnungsbeträge abzüglich der.gezahlten Teilbeträge geltend,
sondern wählt das "gewichtete Mittel", hilfsweise das nahe Mittsl der Normeltarife
entsprechend des schwacke-,Automretpreisspiegers 200g (rm Forgenden:
schwecke-AMs) im Postleitzahlengobiet 53xxx. Auf den so ermittelten Betrag nimmt
Öle einen pauschalen, 207oigen Aufschlag ftir unfallspeziflsche Mehrleistungen vor.
zusätzlich begehrt sie in Einzelfailen die Erstattung näher spezifizlerter Nebenkosten,
(winterreifen, Navigationsgerät, Zueatzfahrer, Zustellen / Abholen des Fahrzeugs),
soweit diese Mehrkoston tatsächllch angefallen eind,

In Bezug auf die Einzelheiten der Abrechnungsgrundlage wird auf die tabellarische
A.ufstellungen der Ktägerin (Bl, 42_45 GA) venruiesen.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sle 5.430,90 € nebst Zlnsen in Höhe von E
Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz, aus 717,06 € seit dem 13.07.2010,
aus 197,86 € seit dem 24.09.2010, aus 212,00 € seit dem 27.10.2010, aus
1.612,61 € eeit  dem 18.11.2010, aus 1.026,E2 € seit  dem 1g.1 1.2010. aus

P"004/013
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501,58 seit dem 19, 11,2o1o, ru.o*O,r2 € seit dem 11.01.2011und aus
832,80 € seit dem 29.01,2011 sowre außergerichflrche' 
Rechtsanwaltsgebilhren in Höhe von insg€samt 244,60 € nebst Zrnsen in
HÖhe von 5 Prozentpunkten tlber dem Basiszinssatz aus g12,10 € seit dom
31.01 -2011und aus 244,60€ seit  dem 14.02.1011 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

sie vertritt die Rechtsauffassung, dase dis vol der Krägerin anhand des
schwacke-AMS 2008 berechneten Mehrkoston mangels Erforderlichkeit nichtersatzfähig seien' Der $chwaoke-AMs 2008 gäbe unter dem stichwort ,,Normaltarlf,
keine marktfähigen preise wieder. Db Äekragte **",ri 

-oälo*.un,,rn 

aufalternatlve Markterhebungen des Fraunhofer Instituts für Arbeitswissenschaft und
organisation (,,Marktpreisspiegef Mietwagen Deutschland 200g,,), die Erhe;r;; ;;;Zinn (Dr' Holger zinn, Der stand der Mietwagenpreiso in Deutschland im sommer
2oor) eowie die Ergebnisse von In vorschiedenen Rechtsstreitigkoiten elngeholten
sachverständlgengutachten (Bl. 83 u. 64f. GA), welche bezogen auf dle 

"", 
*n."0".

schadensfälle einen niedrigeren Normaltarif ergeben. Die Beklagte behauptet weiter
unter vorlage von nachträglich ermittelten Intsrnetausdrucken (Anlage 10) der
Mietwagenfiffnen ;Si)<t,,, ,,Europca/, .und ,,Avis,,, dase den Geschädigten zum
unfallzeitpunkt ein günstlgerer Tarif im freien selbstzahlergeschäft in der leweillgen
Region zur Verfü9ung gestanden hätte. Hinsichtilch des weiteren vortrags der
Beklagten und des Inhalte der vorgelegton Alternativangebote wird aut die
Klageenadderungsschrift vom 28.02,2011 (Bl.7g ff,) nebst Anlagen Bezug genommen-

Bezogen auf die Berechnungsgrundlage trägt die Beklagte vor, der von der Klägerin
gewählte, kombinierte Ansatz von Tages-, Dreitages-, und wochenmietsätzen sei
fshlerhaft, da eine Bereohnung nach Bruchtoilon der Tabellenwerte vorgenommen
werden rniisse.

Dor pauschale Zuschlag für unfatlepezifisohe Mehrleistung€n in Höhe von 20% ist
nach Auffaesung der Beklagten nicht erforderllch, da dle Klägerin deren
betriebswlrtschaftliche Notwendigkeit nlcht dargelegt habe. Insbesondere in den
Schadensfäffen 

"Eisenzopf' und ;,Pischel" sei dor mit der Ellbedtirftigkeit begründete
Mehraufwand durch die verspätete Anmietung widerlegt.

P.00sro13
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Dlo Bektagte vertritt weiter dle n""r',t*a5utr"$sung, dass die geltenc gemachten
Nebenkosten in Form von Zustellung und Abholung der Fahrzeuge, die Kosten firr
einen Zweitfahrer sowle dia Bereitstellung eines Navigaüonsgerätos in rechtlicher
Hinsicht nicht erforderlich gewesen seien.

Hinsichtlfch des weiteren sech- und strejtstandes wird auf die gewechseften
schrlftsätze nebst Anlagen sowie auf das sitzungsprotokoil vom 27,06 ,2011(Bl,1sZ
GA) ergänzend Bezug genornmen,

Die zulägsige Kfage ist irn wesentiichen begründet. Die,Klägerin hat gegen dleBeklagte einen weitergehenden Anspruch 
"ir, 

,.n"densersatz {.rber die bereitsgeleieteten Beträge hinaus in Höhe von 5332,08 € aus abgetretenem Recht,
$$7Abs .1 ,18  Abs .1  s t vc ,249Abs ,2 ,  sgg  BGB i .V . rn .s  11sAbe .  1  sa tz  1  wc .
Die weitergehende Klageforderung war sbzuweisen, da der Klägerin ineowej! der.pauschale Aufschlag ln Hdhe von Z0o/o nicht zusteht.

l ,

Die . Aktivtegrflmation der Krägerin ergibt sich aus den Jeweirigen
Abtretungserklärungen der Geschädigten i.V.m. der Erraubnis zumgeschäftsmäßigen Enruerb von'Forderung€n zum Zwecke der Einzienung.

Dle Boklagte war als Haftpflichtversicherer der jeweils an den Verkehrsunfällen
beteitigten Ptor/ dem Grunde nach gemäß gg 7 Abs,,l stvc i.V.m. s 11s Abs.1 satz
1 wG verpflichtet, don Kunden der Klägerin den beim Betrieb der Fahzeuge
verursachten Schaden zu ersetzen.

1 .

Auf Rechtsfolgensette kann der Gäschädigte gemäß S 2+g Abs. 2 Satz 1 BGB im
Wege der Naturafregtitution den erforderlichon Geldbetra g zut Horstellung des
frtlheren Zuetandes ersetzt verlangen. Zu den Kosten .der schadensbehebung

P.006/013
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gehören grundsätzlich auch die Koste, ,3,. 0," Anmietung eines Ersatzfahrzeuges,Alferdings slnd die Mietkosten nicht unbegrenzt, sondern nach der s*ndigenRechtsprechung des BGH nur insowelt erstattung.funln, ;;; ;.in verständiger,wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage d"* äu*.hädigten für zweckrnäßig undnotwendig harten durfte (vgr. zuretzt BGH, ur* v, 12.a4"2011 - vr zR 300/og, zitieftbeijuriq' dort Rn' 10)' Das bedeutet ftlr den Bereich der Mietwagenkosten, dass derGeschädigte von mehreren, auf dem örtfichen Markt allgemein erhälilichen Tarifenfür die Anmietung eines vergleichbaron Fahrzeugs (innerhalb eines gewissenRahmens) grundsätzlich nur den günstigoren Mietpreis ersetet verlangon Kann (BGH,Urt' v' 12'04'2011- vl zR 300/09, aao), Ausgangspunkt der Ersatzfähigkeit bitdetinsoweit der arn Markt übtiche ;,Normeftarif,.

Das Gericht kann die Höho des schadsns nach s 2g7 Zpo schätzen, wenn eineBeweiserhebung olnen unverhältnismäßigen Aufwand 
"*;.;*würde. Diesevoraussetzungoh liogen hier vor, da ein sachverständiger die Automletpreiso für diehler streitgegenständliche Region durch aufivändiges Befragen der Autoverrnieter imumkreis ermitteln mtlsste' DieserAufirand 

"rr.t"-int oem Gericht unverhärtnismäßig,da eine entsprechende Analyse des Marktes für das gesamte Bundosgebiet -

l[TälT_flJ. 
t*,'"itzahren - orforgr und im schwacke- Automrerpreisspiesel

Der zuständige Vt' Zivilsenat des BGH hat'mehrfach bestätigt, daes der Tatrichter lmRahmen dos ihm obriegenden, pfrichtgemäßen Ermessens.den ,,Normaltarif, auchauf der Grunc{lage von Listen und rabellen ermittefn kann, sodaes dle Ermit'ung desNormaltarifs anhand der schwacke-Llste ,i"r, grund"ätzlich nicht als rechtsfehlerhaftenivelst (vgl' zuletzt BGH, Urt. v. 12'04.2011 - vr zR 000/09, zitiert beijuris, dort Rn.18; Urt. v, 22.02.2011 - Vt ZR 35g/0g, aaO, Rn. 7; Urt. v. 18.05.2010 - Vt ZR 299/08,aao, Rn.4; urt .  v.0?,02,,010 - vr zR 7/og,aao, dort Rn. g: urt ,  v.  11.03.200g, vlzR 184toz, aao, Rn. 10) Die Vorschrift des s zB7 zpo gibt die Art darSchätzungsgrundlage insowelt riicht vor.

Die Eignung von Llsten oder Tabelfen bedarf nur der Klärung, wenn m1 konkretenTatsachen aufgezeigt wird, dass gertend gemqchte Mängor derschätzungsgrundlage sich auf den zu entschdidenden Fall in erheblichem umfang
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€uewirken (vgr' zutetrt BGH, urt. v, zzöl-iall - Vr zR 353/09, eao, Rn. 7; urt. v,18'05'2010 - vr zR 2g3/0g, aeo, Rn. 4). voraussetzuDg rst, dase dre bekragteHafrpflfchtversicherung Tatsachen aufzeigt, dass die geschädigten Eigenttirner einvergleichbares Fahaeug zu konkret'benannten, wesentrich günstigeren preisenanderer Mietwagenu4ternehmen häüen anmieten können (BGH, urt. v, 22.02.2a11,aaO; Urt, v. 18.05.2010, aaO), Die von Bekfagtenseite eingqhoften Internetausdrucke(Anlage 810) deir Unternehme' ,,Europcaf,, ,,Sixt,, und ,"Avis,. begrttnden nachAuffassung des Gerichts mangels vergleichberkeit keine gewichtigen Bedenkongegen die Eignung dee Mletpreissplegels 200g als schätzungsgrundlage. steht dlegrundsätzllche Verwertbarkeit des schwackerAMs 2Q0B nicht ernsthaft in Frage, soist es Aufgabe desjenigen, der die konkrete Tauglichkeit im Einzetfalt r'gt, ,dieRichtigkeit des jeweirs fa rf bezogonen Tabetenwertes zu erschtittern.

Zu berticksichtigen ist zunächst, dass es slch bei den vorgelegtenvergroichsangeboten um sog. ,,screen.hots,, hrnOutt, werche im Rahrnen ernerRecherche in einem Internet-Portql ermittett wurden. Bei rnternoüangeboten handertes sich Insoweit urn einen sondermarkt, . der nicft ohne weiteres mit dem"allgemeinen", regionafen Mretwggenmarkt vergfeichbar sein mu6s (BGH, urt, v.02'020'210 - vl zR Ttogi zltiert bei juris, d;;r. 21). Maßgebricher Bedeutungkomqt jedoch dem umstencr zu, dass die von der Bekragten;;;;;*n Angebotesehr pauschal gehalten sind und ledlglioh aen stanor**i,-",""r Anmietungwidergeben, ohne jedwede Anhaltspunkte bezogen auf die Kqsten firrZusatzleistungen oder abor Details zu Vertragsbedrngungen entharten. Ledigfichbeispielhaft sei auf die von der Klägerseite gerügte, fehrende Angabe zur Höhe derselbstbeteillgung im Rahmen der Voltkaskoverslcherung benannt, werche rn den vonder Beklagten vorgelegten Ausdruckpn nicit deuttich wlrO.

weiterhin beirifft der von der Beklagten zur Erschtittprung der $chätzungsgrundlagevorgetragene, niedrrgere preis bezogon auf das Angebot der.Frrrna ,,Europcar,, inallen acht'Fällen den Prois bei ,,sofortzahlung" und lst boreits aus diesem Grundenicht mit dem Angebot der Klägerin, welche ohne Vorkasse auf Rechnungsbasis (Bl.19-70 GA) abgerechnet hat, verglelchbar. Aus den vorger.gten ang.oot"n derFirmen 
"si)du und 'Avis" gehen dle Zahlungsmodailtäten nicht hervor; berelts nachdem Vortrag 'der Beklagten (Bl. 108-114 GA) gelten die jeweiligen Angebote jedoch

nur bei Vorlage einer Kreditkarte bzw. Hlnterlegung olner entsprechenden Kaution"
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sodass die von der Beklagten u"n"nn8Ä' preree afre voradssetzen, dess mitKredltkarte gezahlt oder aber zumindeet eine sicherheitsleistung erbracht wird. Dieswar ausweislich der durch dle Klägerin vorgolegten Rechnungen gerade nicht der
llll, 

tl"" verglelchbarkeit der Angebote ist aus diegem Grunde nicht sewährrerstet,sodags der Hrnweis der Beklagten, aufgrund ,der von ihr vorgeregtenIntornetangebote rägen konkrote.Tatsachen bezogen auf vergrei"r,ur*; gllns*gereInternetangebote vor, die riänterliche ünerzeug;ng von der Anwendbarkert desSchwacke-AMs 2O0B nicht zu erschüttern vermag.

Beztiglich der konkreten Berechnung im Einzelnen kann lm übrigen auf dierechnerisch richtigen Darstellungen der Krägerin Bezug genomrnen werden. DieErmitilung des ,,Normaftqrifs,, anhand eines r,"rni","ä^l;;.G von Tages-,Dreitages- und wochenpauschafen stößt nach Auffassung des Gerichte auf keineBedenken; insbesondere bedurfte es keiqer weiteren Berechnung des, Nomiartarrfsanhand einer Berechfrung von Bruchteilen der entsprechenden Tabe'enwerte (oLGKörn' urt' v' 1g'08'2010 '5 U 44r1o,ziilert u.itu.ir, aort Rn. 10).
 t -

Auf dsn ale Normalpreis ermittelten wert kann unter gewissen vorausgetzungen ernang€messener' pauschaler Aufschlag vorgenommen werden. Dreser rechtfertigt sichaus den typiecherwelee bei einer,,unfialfersatzanmietung,, anfaffenden Mehrkostendes Vermieters wie beisplelsweise vorflnanzierung, Ausfqrrrisrko, vorhartungschlechter ausgelasteter Fahrzeug€ und dem Erfordernis der Einrichtung ernesNotdienetes (BGH' u't. v' 24'06.2008 - vl zn zs+t07, zitiert bei juris, dort Rn. t4).sofern ein solcher Aufschlag vorzunehrnen ist, sotzt oas ceric;;il;, mit z0% desjewells anzuwendenden Norrnaltarifs an (OLG Kötn, U4. v. 02.09.200 7 _,1g U1B1ro7, zrtiert bei Juris, dort Rn.2g; Ur1. v. 2CI.o7,2010 - 25 rJ 11r1*;zitiert bei juris,dortRn, 11;zuretztr urt .  des lg.Zrvirsenatsvom 1g.03.2011,1g u 14gl10),

Allerdings führt der umstand, dass eino Anmietung oines Fahzouges unfallbadlngterfolgt ist' nicht ohne weiteres zu einer pauschalen Erhohung des Nsrmartarrfs. DernGeschädigten opliegt vielmehr. die Dqrfegungs- und Beweistaet, dass der Aufschlagwegen u nfallbodlngter Me h rteistungen des verm ieters o bjoktiv zu r wiederhe rste'u ngeines ordnungsgemäßen Zustands gemäß S 24g Abs. 2 satz 1 BGB efforderlich war(BGH' urt' v' 14'10'2008 - vl zR 308/07, zitiert beijuris, dort Rn. 14; oLG Köln, urt.
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v' 03.03'2009 24 U 6/08; OLG nu,n,'tn, v, 11,02.2009 - 2 U 102/08), DerGeschädigte rnuss unter Berticksichtigung seiner individuellen Erkenntnis_ undEinflussmöglichkditen darlegen, dass ihm In der konkreten unfallsitrration einNormaltarif ohne Aufschlag nicht zugänglich war. sofern nicht eine Eir- undNotsituation vorliegt, kommt ein pauschaler Aufschlag zum Normaltarif nur inBotracht' wenn der Goschädigte seiner Erkundigungspflicht nachgekomrnen jst undkeinen gtinstigeren Terif ermitteln konnte (BGH, Urt. v. 14.10.200g _ Vl ZR gOglOT,
aeO, Rn. 14).

Nach Maßstab der voretehenden Ausf{rhrungen darf der 2oyolge Aufschlsg für olnen
"unfaflersatztarlf' hier lediglich in den Fällen (gemäß übersicht Fj1.42-46GA) 1 , 2,4,5' 6 und I erfolgen' In diesen Fällen fsnd dis Anmietung noch am unfalltag serbstoder den darauffolgenden drei Tagen statt. Das Gericht ist auch ohne konkretensachvortrqg davon (lberzeugt, dase oine Eil- und Notsituation der geschädigten
Eigenttimer vorlag, da angesichts ,des engen zeiilichen lusammenhangs mit derunfallsltuatioh zugunsten dEr Gescträdigten die Grundsätze des ersten AnscheinsAnwendung finden, welche für eine Eileftuation in den vorbenannten Fällen sprechen(LGBonn l  oBS/10) .

tn den Fällen gl-t und 7 -r, beidenen die Anrniotung erst mehrerewochen nach dem unfall erfolgte, kann hingegen nicht ohne weiteros von einorEilsitueüon susgegangen werden. Die Krägerrn hat wede, o"rn"on noch istersichtlich, daes die einzetnen 
. Geschädigt€n ihror Erkundigungspflicht

nachgekornmen sind' Damit ist zugleich nlcht dargetan, daes durch dle konkreteunfallsituation die Anmietung eines Ersatzfahzeugs mit ernem pauscharen Aufschragvon 200/o für unfailepeziflsche Mehrfeistungen gemäß $ 24g Abs,2 Satz 1 Bc;erforderlich war^ Die Höhe des Abzugs bemiset sich vorliegend auf inegesamt
95,22 e.

3.

Darober hinaus sind dle in tatsächlicher Hinsicht angefallenen Nebenkosten auf der
Grundlage des schwacke- Automietpreissplegels z00g ersatzfähig.

P.010i013
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- 1 0 -

a') Dio Kosten ftir eino winterbereifung sind in den. ereitgegenständrichen Fäflenunabhängig davon erstattungsfählg, ob das geschädigte Fahrzeug über eine solchelAusstattung verfllgte (LG Bonn 1 O gO/1 0: Z O 5/10; 15 O 2Tt10). Wfe die Bektagteselbst anftihrt, ist die Klägerin . verpflichtet, ihren Kunden ein verkehrssicheres
Fahrzeug zur Verfügung zu. steflen, zu welchem rn den winte*onr,"n auch eineentsprechende Bereifung gehört. Da Neufahrzeuge regermäßig nur (iber
sommerreifen verfügen, fellen den Autovermietern durch die Anschaffung undBereithaltung von wlnterrolfen besondore Ausgaben zur Last, die sie lm Rahmen derPreisgostaltung an lhre Kunden weitergeben d0rfen. Hierbei sind wintsrreifsn nichtals Preisbestandteile des Normaltarifs anzusehen.

b) weiterhin kann die Klägerin die Kosten fur einen Zusatzfahrer erstattet verrangen,s 249 Abs'2 satz 1 BGB' Dio Klägorin hat unter Antritt des Zeugenbeweisesvorgetragen, dass die jeweiligen Unfsllfahrzeuge ragofmäßlg von einer welterenPerson gonutzt wurden' In, dieeer situatlon durften diö Geschädigten bei derAnmietung eines. Ersatzwagens sioherstoten, dass die potenrerre Nutzung desErsatzfahrzsuges bei entsprechondem Bedarf durch einen weiteren Fqhrer zurässigist, Die Beklagte bestreitet demgegenüber nicht die Nutzung des Unf,allfehrzeugesdurch mohrere Personen, sondern vielmohr, dass dor Geschädigte auf die Nutzungdes' Mietfahrzeuges durch mehrere Personen angewiesen war, Diesern Aspektkommt jedoch nach Auffa8sung'des Gerichts keine entscheldende Bedeutung zu.Denn die Erstattungsfähigkelt der Kosten frlr einen Zusatzfahrer sind unabhängigdavon ersatzfähig, ob eine Nutzung nachfolgend tatsächlich stattfindet oderunterbleibt (LG Bonn 1E O 27t10).

' I

c) soweit die Beklagte in tatsachllcher Hlneicht dle Mehrkosten für dre Zustetung undAbholung pausohal bestreitet (Fl- 105 
'GA), 

ist dres aufgrund des quafifizierton
vortrags der Klägorln unerheblich. Dass der Zusterr- und Abhorvorgang intatsächlichei Hinsicht stattgefunden lrat, ergibt sich o"-,i;;;r. jeweiligen
Miotverträgen der Klägerln mit den geschädigten Eigentümern. welterhin hat dieKlägerln Zeugenbeweis unter Benennung der am Zusteltungsvorgang ueterrig;n
Personen angetreten, Die Kosten flir Zustellung ung nonltuni srno ebenfaile
gesondert erstattungsfählg, da sie im Mietprels nicht enthalten sind und den

P.01 1 l |013
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:;:T:,::TJ 
eine urnständriche '=*ln',rnn anderer Fahrtmösrichkonon nicht

d) schfießlich sind dio Kosten für eine Anmietung eines Fahrzeuges. mitNavigationsgerät gemäß g 2a9 Abs. z satz 1 BcB erstattungsfähig. Ein foetinstalfiertes Navigationsgerät erhöht don Kaufpreis ginee Fahzeuges nichtunerhebrich und ist im Rahmen der unfarspezifischen Mehrkosten zu
::,:"ffi[T:":::"ffi;:::,,n," ".r,nn *,.n ou,".ha, bestreiter, dass die
wertet das Gerichr dies ars eng,i;Tu,'if :;il:;llffif Hff.]' :; ru ;satz 1 BGB und damlt als rechtlichen Vortrag. Da Miotwagenkosten im ubrrgenHersterfungskoston darsterfen, kommt es auf dis Frage der tatsächrichen

'venruendung 
des Navigaronsgerätes nicht an. 

ctfs Frage der 
:

il.

Die vorgerichflichen Anwaltskosten und der Zirzuerkannt wurden, sernäß ss 280 Abs l u. ,l"T#'Ti_.;:'id"ä i:Terstattungs{ährg, Die Krägerin hat die Bekragte in aron echt Fären untrzur Zahfung des streitgegens*ndtichen- e.,;g"u aufgeforde_, 
=r.tJ:r",::,=:::

Zinsanspruch eus vezugsgosichtspunkten gerechtfertigt ist. Dio von der Klägerin
::lillrTJrT:H;:::::::::'*"'n der Höhe nach enrsprochend dem Abzus
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- 1 2 -

t f f .

:::",:":1rn-en:cheiduns 
beruhr auf g e2 Abs. 2 zrff.1 zpo. Grundfase fur dreentscheidung (iber die vorräuflge vorfstreckbarkeit rst g 70g satz 2 zpo.

Ausgefeftist I
' / n

Klttla us, Justlzbesch äffl gte
afs Urkundsbeamtin der Geschäftssteffs



Sch laqworte Urtei lsdatenba n k

n Anmietung außerhalb öffnungszeiten

l- l  Aufklärungspft icht Vermieter

f! eauscnaler Aufschtag fur Unfailersatz

I  Direktvermit t luno

EE Eigenersparn is-Abzug

Erkundigu ngspf l icht

Geringfüg igkeitsg renze

Zusatzfahrer

Schwacke-Mietpreisspiegel

Fraunhofer-Mietpreisspiegel

Gutachten

l l  Mietwagendauer

n NA Nutzungsausfal l

I Rechtsanwaltskosten

i I  Zugängl ichkeit

Selbstfahrerve rm ietfa h rze u g

Zeugengeld

Grobe Fahrlässigkeit

Schadenminderun gspf l icht

WettbewerbsrechV-verstoßil
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I  Zustel lung/Abholung

i t
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i l
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x
i t
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Winterreifen

Navigat ion

Automatik

Anhängerkupp lung

Fahrschulausrüstu ng

Kein M i t telwert  Fraun hofer-schwacke

M ittelwert Frau n hofer-Schwacke

Unfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonst iges

Internetangebote

{ 
Hutrnssreduzierungtuersicheru ng

f, 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RBerG)


